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BAG Bundesarbeitsgericht

BayDSG Bayerisches Datenschutzgesetz
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BlnDSG Berliner Datenschutzgesetz
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BOStrab Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen

BremDSG Bremisches Datenschutzgesetz
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ff. fortfolgende
FifF Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verant-
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GesEntw Gesetzesentwurf
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LKV Landes- und Kommunalverwaltung
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LVwG SH Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein
MBl. Ministerialblatt
MIK NRW Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen
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OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz
PBefG Personenbeförderungsgesetz
POG NRW Polizeiorganisationsgesetz Nordrhein-Westfalen
PolG BW Polizeigesetz Baden-Württemberg
PolG NRW Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen
PTV Polizei, Technik, Verkehr
RdA Recht der Arbeit
RDV Recht der Datenverarbeitung
RettG NRW Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen
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sog. sogenannte

SOG LSA Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung Sachsen-Anhalt
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StGB Strafgesetzbuch
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Verf NRW Landesverfassung Nordrhein-Westfalen

VerfGH Verfassungsgerichtshof

VersG Versammlungsgesetz

VersR Versicherungsrecht

VerwArch Verwaltungsarchiv

vfdb Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes

VG Verwaltungsgericht

VGH Verwaltungsgerichtshof

vgl. vergleiche

Abkürzungsverzeichnis 23



VO-DV I Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von
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1. Kapitel

Einleitung

A. Anlass der Untersuchung

Anlass der Untersuchung ist ein zunehmender Einsatz von Videoüberwa-
chungstechnologie durch die Kommunen. Dieser lässt sich besonders deutlich in
Schulen, kommunalen Einrichtungen sowie im Bereich der Verkehrsüberwachung
beobachten. Die genaue Anzahl der von den Kommunen in NRW eingesetzten
Videoüberwachungsanlagen ist nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass
der Einsatz von Videoüberwachungstechnik seit der Jahrtausendwende deutlich
zugenommen hat. Diesbezügliche Erhebungen des Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit NRW fehlen bislang. Bereits Ende 1996 war in
Großbritannien in jeder zweiten Kommunalverwaltung eine Überwachungsanlage
installiert1 und es ist davon auszugehen, dass diese Überwachungsdichte mittler-
weile auch in deutschen Kommunalverwaltungen erreicht ist. So ergab eine, im
Zeitraum von Dezember 2008 bis März 2010 von dem Landesbeauftragten für
den Datenschutz Niedersachsen unter anderem in 34 niedersächsischen Kommu-
nen durchgeführte Erhebung, dass lediglich 10 Kommunen auf den Einsatz von
Videoüberwachungstechnik gänzlich verzichteten.2 Im Zeitraum von 2001 bis
2009 erhöhte sich die Anzahl der von niedersächsischen Kommunen eingesetzten
Videoüberwachungskameras von insgesamt 54 auf 462 Kameras, was einer Zu-
nahme von über 800 % entspricht.3 Ein entsprechender Anstieg des Einsatzes von
Videoüberwachungstechnologie durch die Kommunalverwaltungen liegt auch für
NRW nahe.

Während sich die rechtswissenschaftliche Diskussion in den letzten Jahren in-
tensiv mit der Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Orte aufgrund polizei-
rechtlicher Ermächtigungsgrundlagen, in NRW aufgrund des § 15a PolG NRW,
befasste,4 wurde die Betrachtung von Befugnissen der Kommunen zur Video-
überwachung vernachlässigt. Neue Technologien haben zu sinkenden Hardware-
kosten sowie zu verbesserten Speicherkapazitäten geführt,5 was den Einsatz von

1 Weichert, DANA 1999, S. 4 (S. 6).
2 LfD Niedersachsen, Pressemitteilung vom 20.4.2010.
3 LfD Niedersachsen, Pressemitteilung vom 20.4.2010.
4 Vgl. etwa die Abhandlungen von Jendro, Geiger, Büllesfeld, Bartsch, Post, Bausch,

Randhahn und Maximini.
5 Vgl. Senior, in: Senior, S. 1.



Videoüberwachungstechnologie für die Kommunen attraktiv macht. Ferner sind
enorme Fortschritte im Bereich der Analysesoftware zu verzeichnen. So soll die
technische Weiterentwicklung etwa eine Identifizierung einzelner Personen und
deren Abgleich mit bestehenden Datenbanken sowie den Einsatz sog. „intelli-
genter Kameras“, die durch eine automatische Verhaltenserkennung zwischen
Störern und Nichtstörern unterscheiden können sollen, ermöglichen.6

Das BVerfG hat sich in mehreren jüngeren Entscheidungen mit der Zulässig-
keit von Videoüberwachungsmaßnahmen beschäftigt und die verfassungsrechtli-
chen Anforderungen konkretisiert.7 Im Rahmen dieser Untersuchung werden die
Reichweite und die Grenzen der Rechtmäßigkeit des Einsatzes von Videoüber-
wachungstechnologie durch die Kommunen aufgezeigt.

B. Untersuchungsgegenstand und Ziel der Untersuchung

Gegenstand der Untersuchung ist die Prüfung der Zulässigkeit des Einsatzes
von Videoüberwachungstechnik durch die Kommunen in NRW aufgrund der der-
zeit geltenden Ermächtigungsgrundlagen. Für die Prüfung maßgeblich sind hier
in erster Linie die Grundrechte der von den Überwachungsmaßnahmen Betroffe-
nen.

Ausgehend von dem Ergebnis dieser Prüfung wird sodann der bestehende Re-
gelungsbedarf aufgezeigt. Im Anschluss hieran werden Regelungsvorschläge er-
arbeitet. Ziel der Untersuchung ist die Entwicklung von Regelungen, die das
praktische Bedürfnis der Kommunen an einem Einsatz von Videoüberwachungs-
technologie mit dem verfassungsrechtlich gebotenen Schutz der Betroffenen in
Ausgleich bringen.

C. Begriffsbestimmungen

Zur Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes, der kommunalen Video-
überwachung in NRW, ist eine Bestimmung der maßgeblichen Begriffe, wie sie
im Rahmen der Untersuchung zugrunde gelegt werden, erforderlich.

I. Begriff der Videoüberwachung

Unter dem Begriff „Video“ (lat.: ich sehe) werden elektronische Systeme zur
Bewegtbildübermittlung verstanden,8 deren Nutzung auf einen geschlossenen Be-

26 1. Kap.: Einleitung

6 Vgl. Fetzer/Zöller, NVwZ 2007, S. 775 (S. 777).
7 Vgl. BVerfG, DVBl. 2007, S. 497 ff., zu einer geplanten Videoüberwachung des

Regensburger Karavan-Denkmals; BVerfGE 120, 378 ff., zur automatisierten Kennzei-
chenerfassung; BVerfG, NJW 2009, S. 3293 f.; NJW 2010, S. 2717 f. sowie NJW
2011, S. 2783 ff., jeweils zur Abstands- und Geschwindigkeitsmessung.

8 Vgl. Schmidt, Professionelle Videotechnik, S. 1.



nutzerkreis beschränkt ist. Das Kriterium des geschlossenen Benutzerkreises
grenzt die Videotechnik vom Fernsehen, das als Teil des öffentlichen Rundfunks
einem uneingeschränkten Benutzerkreis offensteht, ab. Entscheidend für die Vi-
deotechnik ist die Möglichkeit der „Liveübertragung“, also eine unmittelbare Be-
trachtungsmöglichkeit der aufgenommenen Bilder.9 Ein Videoüberwachungs-
system besteht aus vier wesentlichen Systemkomponenten: einer Videokamera,
einem Übertragungsmedium, einem Wiedergabe- sowie einem Aufzeichnungs-
gerät.10

Betrachtet wird der Einsatz der Videotechnologie zu Überwachungszwecken.
Unter dem Begriff Überwachung wird die fortgesetzte Überprüfung von Perso-
nen, Sachen und Vorgängen zum Schutz Einzelner und der Allgemeinheit ver-
standen.11 Videoüberwachung setzt ein zielgerichtetes Beobachten voraus.12

Nicht vom Untersuchungsgegenstand erfasst ist der Einsatz von Videotechnolo-
gie zu anderen Zwecken als zur Überwachung, etwa zu rein informativen oder
touristischen Zwecken, wie sie etwa von Kommunen häufig mit dem Einsatz von
Webcams verfolgt werden. Die aufgenommenen Bilder sind, sofern sie das Ver-
halten von Personen abbilden, zwar datenschutzrechtlich relevant,13 mangels
einer zielgerichteten Beobachtung liegt eine Überwachung jedoch nicht vor.14

Entsprechend unterfällt auch der Einsatz von Videotechnik zur Frequenzmessung
von Fußgängern, wie er häufig im Rahmen des Stadtmarketings durchgeführt
wird, um Informationen über die Attraktivität von bestimmten Standorten zu
erhalten, nicht dem Untersuchungsgegenstand, da in diesen Fällen keine Über-
wachung, sondern eine Standortanalyse erfolgt.

Unter dem Begriff der Videoüberwachungsmaßnahme werden über den Vor-
gang des optisch-elektronischen Beobachtens, also der Aufnahme, Übertragung
und Wiedergabe von Videosignalen hinaus, auch sich der bloßen Beobachtung
anschließende Vorgänge der Aufzeichnung und Bearbeitung verstanden.15 Der
Begriff der Aufnahme wird als Teil der optisch-elektronischen Beobachtung ver-
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9 Vgl. Schmidt, Digitale Film- und Videotechnik, S. 24 ff.; ders., Professionelle Vi-
deotechnik, S. 292 ff.

10 Büllesfeld, S. 6; Post, S. 93; Kruegle, S. 15; Gwozdek, S. 19.
11 Vgl. Brockhaus, S. 497.
12 Vgl. Schroer, in: Hempel/Metelmann, S. 336.
13 Vgl. LfD NRW, 15. TB, S. 70, zu einem mittels Webcam aufgenommenen Markt-

platz. Nach Auffassung der LfD NRW soll eine solche Praxis unzulässig sein, wenn ein-
zelne Personen zu erkennen und, jedenfalls mit Zusatzwissen, auch zu identifizieren
sind und eine Einwilligung der Betroffenen nicht vorliegt. Vgl. ferner LfD RP, 18. TB,
S. 92.

14 Vgl. König, in: Bauer/Reimer, S. 316 f.
15 Das zugrunde gelegte Begriffsverständnis ist damit weiter als die beispielsweise in

§ 6b Abs. 1 BDSG enthaltene Legaldefinition, die den Begriff der Videoüberwachung
auf die Beobachtung beschränkt.


